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Abschnitt I: Bewertungsbericht der Gutachter 

 

Einleitung 

Grundlagen des Bewertungsberichtes sind die Lektüre der Dokumentation der Hochschule 

und die Vor-Ort-Gespräche in Darmstadt. Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der 

Vertragslegung gültigen Vorgaben des Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonfe-

renz. 

 

1 Allgemein 

1.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes   

(Kriterium 2.1, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt.  

s. Ausführungen zu den beiden Studiengängen. 

 

1.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem   

(Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.2 ist zum Teil erfüllt. 

1.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 

Hochschulabschlüsse 

Die Studienkonzepte beinhalten Wissensverbreiterung und Wissensvertiefung in einer der 

Qualifikationsstufe angemessenen Weise. Sie vermitteln instrumentale (durch methodische 

Kompetenzen sowie deren Anwendung), systemische (die Fähigkeit, den eigenen Beitrag in 

größeren Zusammenhängen zu erkennen) und kommunikative Kompetenzen (Wissen und 

Können) entsprechend der jeweiligen Qualifikationsstufe. Diese werden insbesondere aus 

den Modulbeschreibungen deutlich. Es wird das Leitbild der Technischen Universität berück-

sichtigt, in denen unter anderem der Forschungsbezug festgeschrieben ist und der An-

spruch, die Studierenden zu verantwortlichem Handeln in allen Lebensbereichen zu befähi-

gen. Die Studierenden sollen befähigt werden, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der 

Praxis anzuwenden. Zudem sollen sie sich fachlich fundierte Urteile bilden, wissenschaftliche 

Erkenntnisse kritisch reflektieren und deren praktischen Wert einschätzen können. Zudem 

sollen sie zum Selbststudium befähigt werden. Die Studiengänge entsprechen den formalen 

Anforderungen der jeweiligen Qualifikationsstufe in Bezug auf Zugangsvoraussetzungen, 

Dauer, Anschlussmöglichkeiten und Übergänge aus beruflicher Bildung. Dieses wird aus den 

Prüfungsordnungen deutlich. 

 

Gesellschaftliche Verantwortung und Persönlichkeitsentwicklung sollen in den Studiengän-

gen hauptsächlich durch das Studium Generale hergestellt werden, außerdem werden 

Schlüsselkompetenzen vermittelt. Die Gutachter erachten die diesbezüglichen Beschreibun-

gen im Akkreditierungsantrag insbesondere für den Masterstudiengang „Sportwissenschaft 

und Informatik“ als nicht zufriedenstellend. Es ist sicherzustellen, dass sich die Qualifikati-

onsziele des Studiengangs „Sportwissenschaft und Informatik“ hinreichend auf die Persön-
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lichkeitsentwicklung der Studierenden bezieht. Das diesbezügliche Konzept muss deutlicher 

herausgearbeitet werden. 

 

1.2.2 Erfüllung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

Die Regelstudienzeit der Studiengänge entspricht den Vorgaben (4 Semester). Die insge-

samt zu erreichenden ECTS-Punkte entsprechen den Vorgaben (120 ECTS-Punkte). Mit 

dem Masterabschluss werden 300 ECTS-Punkte erreicht. Das Profil des Masterstudien-

gangs „Sportwissenschaft und Informatik“ ist mit forschungsorientiert korrekt definiert. Das 

Profil des Studiengangs „Sportmanagement“ ist mit „forschungsorientiert“ nicht treffend be-

schrieben, es muss „anwendungsorientiert“ lauten. Es wird darum gebeten, dieses zu än-

dern. Für die abgeschlossenen Studiengänge wird jeweils nur ein Grad vergeben. Die Ab-

schlussbezeichnungen Master of Arts und Master of Science entsprechen den Vorgaben.  

Es ist eine Abschlussarbeit vorgesehen, deren Umfang den Vorgaben entspricht (30 ECTS-

Punkte). Zugangsvoraussetzung für die Master ist ein berufsqualifizierender Hochschulab-

schluss. Abweichungen hiervon sind im Landesgesetz geregelt. Das Studienangebot richtet 

sich an Personen mit einem Abschluss Bachelor of Arts oder Bachelor of Science mit einem 

Schwerpunkt in bzw. hohen Anteil an Sportwissenschaft. TU-intern handelt es sich um den 

Joint Bachelor of Arts mit dem Fach Sportwissenschaft.  

In der Prüfungsordnung oder landesrechtlichen Bestimmungen sind Übergänge aus Studi-

engängen des alten Graduierungssystems geregelt. Eine strukturelle Vermischung der Stu-

diengangsysteme (Bachelor/Master und Magister/Diplom) liegt nicht vor. 

Die Master wurden seitens der TU Darmstadt als konsekutiv eingeordnet. Die Gutachter stel-

len fest, dass im Studiengang Sportmanagement im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 

insbesondere Grundlagen vermittelt werden, die an anderen Universitäten und an Fach-

hochschulen üblicherweise im Bachelorstudium vermittelt werden. Da sich zugleich das Gros 

der Sportmanagement-Masterstudenten in Deutschland aus BWL- oder Sportmanagement-

Bachelorn zusammensetzt, stellt sich hier die Frage die Konsekutivität. Es wird in diesem 

Zusammenhang von den Gutachtern eine Darstellung gefordert, die die Konsekutivität der 

Masterstudiengänge insbesondere im Hinblick auf den nicht-sportlichen Bereich sowie in 

Abgrenzung zum Bachelor beschreibt. Dieses Dilemma könnte auch dadurch gelöst werden, 

dass sich die TU Darmstadt mit ihrem Masterstudiengang Sportmanagement explizit als An-

bieter eines  Sportmanagementstudiengangs für Nichtökonomen o.ä. positioniert und dies 

entsprechend kommuniziert. Absolventen eines durchgängig konsekutiven Sportmanage-

ment-Masterstudiengangs mit BA-Abschluss in BWL, Finance, Sportmanagement o.ä. wei-

sen ungleich mehr fachspezifisches Wissen auf. Somit wird der TU Darmstadt empfohlen, 

diesen Sachverhalt zu überdenken und sich ggf. fokussierter zu positionieren. 

Die Masterstudiengänge sind modularisiert und mit einem Leistungspunktsystem versehen. 

Die Modulgrößen unterschreiten 5 ECTS-Punkte nicht. Alle Module können ohne Ausnah-

men innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Die Module fassen thematisch und zeit-

lich abgerundete, in sich geschlossene und mit Leistungspunkten belegte Studieneinheiten 

zusammen. Verschiedene Veranstaltungen sind allerdings in den Modulbeschreibungen oh-

ne Bezug zu den Studiengängen ausgeführt. Hierin sehen die Gutachter einen Mangel. Die 

Modulbeschreibungen müssen überarbeitet werden – die Bezüge zu den Studiengängen 

müssen deutlicher herausgearbeitet werden. 
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Die Gutachter stellen fest, dass die Module nur in Ausnahmefällen mit nur einer Prüfung ab-

geschlossen werden (s. Ausführungen und Bewertungen in Kapitel 1.5). Der Regelfall sind 

mehrere Teilprüfungen pro Modul, die in der Gesamtheit die Modulendnote ergeben.  

Sämtliche Modulbeschreibungen enthalten:  

 die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten; 

 den Arbeitsaufwand, getrennt nach Kontaktzeit und Selbststudium; 

 eine Beschreibung von Inhalten und Qualifikationszielen, welche nachvollziehbar und 

verständlich beschrieben sind; 

 die Lehrformen, die Voraussetzungen für die Teilnahme, die Verwendbarkeit, Prüfungen 

und Prüfungsdauer, Häufigkeit des Angebots sowie die Dauer des Moduls. 

Es ist allerdings festzustellen, dass die Festlegung von Modulverantwortlichen bisher ausge-

blieben ist, worin die Gutachter einen Mangel sehen. In den Modulbeschreibungen werden 

alle im jeweiligen Modul Lehrenden als Modulverantwortliche aufgeführt. Die Verantwortlich-

keiten müssen hier geklärt sein: Es wird darum gebeten, eine Person pro Modul als Modul-

verantwortlichen zu definieren. 

Es liegen Regelungen für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbe-

nen Kompetenzen und Fähigkeiten im Umfang von bis zur Hälfte der vorgesehenen Leis-

tungspunkte vor. Die Hochschule berücksichtigt dabei die KMK-Beschlüsse vom 28.06.2002 

und vom 18.09.2008 hinsichtlich der Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens er-

worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium. 

Es wurden gemäß der Lissabon Konvention verbindliche Regelungen für die Anerkennung 

von an anderen Hochschulen und außerhochschulisch erbrachte Leistungen getroffen. Im 

Fall von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen ist die Anerkennung zu erteilen, 

sofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen beste-

hen. Die Prüfungsordnung im Anlagenband zum Antrag beinhalten diese Anerkennungsre-

geln (§16 und §17).  

Die den ECTS-Punkten zugrunde liegende Arbeitszeit ist gemäß den Strukturvorgaben zu-

treffend festgelegt. Laut Prüfungsordnung werden pro Leistungspunkt werden einheitlich 30 

Stunden zugrunde gelegt. Im ersten Studienjahr werden 61 ECTS-Punkte erreicht, im zwei-

ten 59 ECTS-Punkte. Die Arbeitszeit eines Jahres beträgt somit 1.500 bis 1.800 Stunden (32 

bis 39 Stunden pro Woche in 46 Wochen pro Jahr). 

Aufenthalte an anderen Hochschulen sind ohne Zeitverlust möglich. Es wird ein Diploma 

Supplement vergeben (s. Anlagen, S. 89 und 96). Relative Noten werden korrekt vergeben 

(Allgemeine Prüfungsbestimmungen, §25). 

 

1.2.3 Erfüllung landesspezifischer Strukturvorgaben 

Entfällt. 

 

1.2.4 Erfüllung weiterer Anforderungen 

Entfällt. 
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1.3 Studiengangskonzept   

(Kriterium 2.3, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.3 ist erfüllt.  

Für den Zugang zum Studiengang wurden verbindliche Regelungen zum Nachteilsausgleich 

für Studierende mit Behinderungen getroffen (§ 24 der Allgemeinen Prüfungsbestimmungen 

der TU Darmstadt).  

Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung der Studiengangskonzepte. 

ansonsten s. Ausführungen zu den beiden Studiengängen. 

 

1.4 Studierbarkeit   

(Kriterium 2.4, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt.  

Die erwarteten Eingangsqualifikationen werden bei der Zulassung berücksichtigt, um die 

Studierbarkeit zu gewährleisten (vgl. §17a der PO). Durch die Studienplangestaltung wird die 

Studierbarkeit gesichert. Überschneidungen der Pflichtveranstaltungen werden vermieden. 

Die Verflechtungen mit anderen Studiengängen im Hinblick auf die konfliktfreie Studierbar-

keit in der Semesterplanung werden dabei berücksichtigt. Zur Optimierung der Prüfungs- und 

Studienorganisation arbeiten die Studierenden, die Lehrenden sowie die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Verwaltung seit Herbst 2010 ihren Universitätsalltag mit einem zentralen 

Organisationssystem für Lehrveranstaltungen und Prüfungen an der TU Darmstadt (TUCaN). 

TUCaN verknüpft die Planung von Veranstaltungen und Prüfungen mit dem Raummanage-

ment und der Verwaltung der Studierendendaten. Dadurch können Lehrende ihre Veranstal-

tungen leichter pflegen und Studierende ihren Studienverlauf besser planen. Vor allem bei 

der Studien- und Prüfungsorganisation der Bachelor- und Masterstudiengänge, die auf 

Grund Ihrer modularen Struktur einen erhöhten Verwaltungs- und Organisationsaufwand mit 

sich bringen, erfasst das System jedes Modul und lässt alle relevanten Prüfungen in die Ab-

schlussnote ein fließen. Prüfungsanmeldung, -terminierung sowie -wiederholung werden 

ebenfalls entsprechend des zu Grunde liegenden Studien- und Prüfungsplans über dieses 

System generiert. Die vorgeschriebene Modulabfolge beeinträchtigt die Studierbarkeit nicht.  

Zur Studienorganisation sind unterstützende Instrumente vorgesehen, vor allem Tutorien, 

Mentorensystem, Orientierungsveranstaltungen sowie eine fachliche und überfachliche Stu-

dienberatung. Am Fachbereich Humanwissenschaft sind in jedem Institut Lernzentren einge-

richtet, die die Studierenden unterstützen. Darüber sind an der TU diverse fächerübergrei-

fende Beratungsstellen implementiert. Die Zentrale Studienberatung befasst sich mit allen 

allgemeinen – nicht fachbezogenen – Fragen des Studiums und bietet Unterstützung in der 

persönlichen Lebensplanung bei den Übergängen Schule/Hochschule und Studi-

um/Arbeitswelt sowie bei allgemeinen Problemen. Die Zentrale Studienberatung nimmt nicht 

nur unmittelbar auf die Studiensituation und die Hochschule bezogene Beratungsaufgaben 

wahr, sondern versucht auch bei sozialen und persönlichen Schwierigkeiten Hilfestellungen 

zu leisten.  

Nach § 3 Abs.4 des HHG haben die Hochschulen die besonderen Bedürfnisse behinderter 
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Studierender zu berücksichtigen. Zur Förderung der Chancengleichheit für Studierende in 

besonderen Lebenslagen bestehen an der Technischen Universität Darmstadt verschiedene 

Angebote. Es gibt einen Beauftragten für Behindertenfragen. Des Weiteren fungiert im Rah-

men der Zentralen Studienberatung das „Projekt Handicap“ als Koordinationsstelle der TU. 

Das Ziel ist, nach und nach eine möglichst homogene Barrierefreiheit der TU zu erreichen. 

Studierende mit Behinderung erhalten spezielle Beratungsangebote (z.B. zu Bewerbungs-

verfahren, Härtefallanträge, Parkplatzreservierung, Baumaßnahmen für Behinderte, Prü-

fungsangelegenheiten etc.).  

Die Angaben zur studentischen Arbeitsbelastung werden auf Plausibilität hin geprüft. Da es 

sich um eine Erstakkreditierung handelt, erfolgte eine Schätzung nach Erfahrungswerten. 

Die interviewten Studierenden bestätigen, dass die Workload-Annahmen realistisch erschei-

nen (insofern sie es beurteilen konnten). Prüfungsdichte und Prüfungsorganisation beein-

trächtigen die Studierbarkeit nicht. Eine Möglichkeit zur zeitnahen Prüfungswiederholung 

besteht, sie führt nicht zur Verlängerung der Studiendauer. Obwohl die modulbezogenen 

Prüfungen die Ausnahmen sind (vgl. Kapitel 1.5), beschweren sich die Studierenden nicht 

über zu hohe Prüfungsbelastung. Sie bevorzugen explizit die Prüfung auf Lehrveranstal-

tungsebene.  

 

1.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.5 ist zum Teil erfüllt.  

Die Prüfungen sind dazu geeignet festzustellen, ob die für das jeweilige Modul formulierten 

Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet. 

Die Prüfungen beziehen sich allerdings eher auf die Lehrveranstaltungen und nicht auf die 

Module. Modulprüfungen sind eher Ausnahmefälle. Begründet wird dieses im Rahmen der 

Begehung durch die mangelnde Studierbarkeit, die (nach Aussage der Beteiligten) die Mo-

dulprüfungen mit sich bringen würden. Dieser Begründung schließen sich die Gutachter an. 

Die Gutachter bitten entsprechend den KMK-Vorgaben die didaktischen Begründungen für 

die Prüfung der Lehrveranstaltungen für jedes der betroffenen Module nachzureifen. Es 

muss sichergestellt sein, dass pro Semester maximal sieben Prüfungen durchgeführt wer-

den. Auch die Studierenden machten deutlich, dass sie Lehrveranstaltungsbewertungen be-

vorzugen würden, da die Überprüfung von Wissen und Kompetenz in kleineren Einheiten 

direkt nach der Lehrveranstaltung geprüft wird und nicht erst nach dem erfolgreichen Ab-

schluss des Moduls. Um die hohe Prüfungsbelastung durch die zahlreichen Modulteilprüfun-

gen zu reduzieren, sind in den Modulen S1 bis S4 keine benoteten Prüfungen vorgesehen, 

sondern lediglich Studienleistungen.  

Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorga-

ben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnach-

weisen ist verbindlich geregelt. Im Prüfungsverfahren wird entsprechend der Allgemeinen 

Prüfungsbestimmungen der Technischen Universität Darmstadt (APB) (§ 24) auf die Art und 

Schwere einer Behinderung bzw. chronischen Krankheit Rücksicht genommen. Demnach 

kann der/die Prüfer/in das Prüfungsverfahren entsprechend anpassen, wenn ein Prüfling 

glaubhaft machen kann, dass er wegen lang andauernder oder ständiger körperlicher Behin-

derung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
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Form abzulegen. Entscheidungen trifft der/die Prüfer/in, in Zweifelsfällen die zuständige Prü-

fungskommission im Einvernehmen mit dem/der Prüfer/in. Hier wurde  ein zweistufiges An-

tragsverfahren entwickelt. Außerdem gibt es einen Beauftragen für Behindertenfragen. 

 

1.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  

(Kriterium 2.6, Drs. AR 25/2012) 

-entfällt- 

 

1.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt.  

Die Hochschule hat transparente und belastbare Unterlagen zur Ausstattung vorgelegt. Die 

adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen 

personellen Ausstattung gesichert, auch unter Berücksichtigung der Verflechtung mit ande-

ren Studiengängen. Dem Institut für Sportwissenschaft stehen 5 Professuren, 5,5 wissen-

schaftliche Mitarbeiter sowie 2 ATM-Stellen zur Verfügung. Hinzu kommen 4 hauptamtliche 

Lehrkräfte des Universitätssportzentrums (Hochschulsport), die jeweils 8 SWS Lehre für das 

Institut erbringen. Somit ergibt sich ohne Berücksichtigung der besoldeten Lehraufträge (10-

15 je nach Semester) (ca. 770 eingeschriebene Studierende laut Stand WS11/12) eine etati-

sierte Gesamtkapazität von 220 SWS/Studienjahr sowie eine rechnerische Betreuungsrelati-

on von ca. 1:53 (770 Studierende auf 14,5 Lehrende). 

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der sächlichen und räumlichen 

Ausstattung gesichert, auch unter Berücksichtigung der Verflechtung mit anderen Studien-

gängen. Ausführliche Angaben zur sächlichen und räumlichen Ausstattung findet sich im 

Akkreditierungsantrag auf S. 8f. Während der Begehung hatten die Gutachter Gelegenheit, 

die Ausstattung persönlich zu begutachten. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -

qualifizierung sind auf zentraler Ebene vorhanden. 

Es wurde festgestellt, dass die Mittel für den Bereich Sport seit der Einführung der leistungs-

orientierten Mittelvergabe (MIR-Modell) regressiv sind, einhergehend mit einer am Institut für 

Sportwissenschaft verbundenen Reduzierung der Zahl der Lehrenden, hier insbesondere 

derjenigen mit Dauerstellen. Dem entgegen gerichtet ist die Bewerberzahl für die schon be-

stehenden Bachelorstudiengänge sowie die Zahl der Zulassungen in den letzten Jahren ge-

stiegen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen wie auch demjenigen, dass die Etablie-

rung von zwei neuen Studiengängen Anfangskosten mit sich bringt, wird der Hochschule 

empfohlen, die Mittel bzw. die jährliche Grundausstattung für die Lehreinheit anzupassen 

bzw. zu erhöhen. Um die sportwissenschaftlichen Aspekte der interdisziplinären Studiengän-

ge stärker mit den Inhalten aus der Wirtschaftswissenschaft und der Informatik zu verknüp-

fen, wird die Schaffung einer akademischen Koordinationsstelle für die inhaltliche Integration 

empfohlen.  
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1.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.8 ist erfüllt.  

Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind für die zu 

akkreditierenden Studiengänge im Modulhandbuch, in Prüfungs- und Studienplan, in Stu-

dien- und Prüfungsordnung sowie in den Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der Techni-

schen Universität Darmstadt (APB) dokumentiert und veröffentlicht. Es gibt einen Musterstu-

dienplan. Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung wird unter § 24 der APB 

geregelt. Die genannten Unterlagen sind auf den Internetseiten der TU Darmstadt abrufbar. 

 

1.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung   

(Kriterium 2.9, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt.  

Jedes Semester werden studentische Evaluationen der Lehrveranstaltungen in Kooperation 

mit der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle (HDA) der Technischen Universität Darmstadt 

durchgeführt. Die Ergebnisse der Lehrevaluationen werden zeitnah einerseits den Dozenten 

rückgemeldet, so dass diese die Möglichkeit haben, die Ergebnisse noch im laufenden Se-

mester mit den Studierenden zu diskutieren. Andererseits erhält der Geschäftsführende Di-

rektor Einblick in die Ergebnisse und kann hier, wenn nötig, Einfluss nehmen. Die Ergebnis-

se der Lehrevaluationen werden bei der Gestaltung der Lehrveranstaltungen in den folgen-

den Semestern sowie ggf. bei der Reakkreditierung von Studiengängen berücksichtigt. Dem 

Band 2 des Akkreditierungsantrags liegen zur Veranschaulichung der Lehrevaluation der zu 

Grunde liegende Lehrevaluationsbogen bei sowie beispielhaft die Profilinien der Sportpraxis 

und Sporttheorie, die neben den individuellen Auswertungen dem Geschäftsführenden Direk-

tor bei der Einschätzung der Qualität der Lehre in Sportpraxis und Sporttheorie im laufenden 

Semesters als auch im Semestervergleich dienen. Untersuchungen zur studentischen Ar-

beitsbelastung und zum Studienerfolg werden berücksichtigt bzw. sind vorgesehen.  

 

1.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch   

(Kriterium 2.10, Drs. AR 25/2012) 

-entfällt- 

 

1.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit   

(Kriterium 2.11, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt.  

Im Leitbild der Technischen Universität Darmstadt wurde das Ziel der Gleichstellung im Zuge 

dieser Beschlüsse explizit verankert. Die Hochschule hat Konzepte für die Förderung von 

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit für Studierende in besonderen Lebensla-

gen formuliert. Die Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit werden auf der Ebene des Stu-

diengangs umgesetzt. Sie basieren auf einem seit Jahren etatisierten Frauenförderpro-

gramm, einem Familienprogramm mit dem Zertifikat "Familiengerechte Hochschule" und 

einem Programm zur forschungsorientierten Gleichstellung, das am 11. Februar 2009 im 
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Senat verabschiedet wurde. Hierin identifiziert sich die Technische Universität Darmstadt mit 

dem Ziel der forschungsorientierten Gleichstellung, wie sie in verschiedenen Maßnahmen 

und Stellungnahmen thematisiert wird (z.B. der DFG, HRK, BLK), und beschließt verschie-

dene Maßnahmen, die dem Ziel der Gleichstellung dienen sollen. Die Konzepte zur Förde-

rung von Studierenden in besonderen Lebenslagen werden umgesetzt. 

Darüber hinaus wurde erstmalig am Fachbereich Humanwissenschaften ein Gleichstellungs-

konzept für den Zeitraum 2011-2013 erstellt, das alle zwei Jahre auf Fortschritte und Zieler-

reichung überprüft und ggf. modifiziert wird. Das Gleichstellungskonzept wurde am 

20.10.2011 im Fachbereichsrat verabschiedet und dient dazu, Vorhaben zu terminieren, Zu-

ständigkeiten innerhalb des Fachbereichs zu definieren und Verbindlichkeiten festzulegen. 

Unabhängig davon hat das Institut für Sportwissenschaft im Oktober 2010 in seinem Konzept 

zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit verschiedene Maßnahmen thematisiert, die 

sowohl auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch auf der Ebene der Stu-

dierenden dem Ziel der Gleichbehandlung und Geschlechtergerechtigkeit am Institut dienen. 

Es gibt einen Beauftragen für Behindertenfragen, der dafür Sorge trägt, dass die besonderen 

Bedürfnisse behinderter und chronisch kranker Studierender in allen Bereichen der Universi-

tät – baulich-technische Maßnahmen, Lehr- und Lernbetrieb, Betreuung und Beratung – be-

rücksichtigt werden. Er hilft und unterstützt bei der Klärung wichtiger Fragen. Auch Studie-

rende mit Migrationshintergrund finden an mehreren Stellen der TU Unterstützung. Auf Insti-

tutsebene finden diese Studierenden je nach ihren Bedürfnissen (z.B. Sprachprobleme beim 

Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten) Ansprechpartner, aber auch die Zentrale Studi-

enberatung und das Studentenwerk nehmen sich den Problemen ausländischer Studieren-

der an. 
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2 Studiengang „Sportmanagement“ (Master of Arts) 

2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes   

(Kriterium 2.1, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt.  

Für den Studiengang Master of Arts Sportmanagement sind Qualifikationsziele formuliert 

wurden (vgl. Studienordnung, Band 2 der Dokumentation), die dem Abschluss entsprechen, 

und welche die vier Aspekte des Kriteriums 2.1, Drs. AR 85/2010 berücksichtigen. Das bean-

tragte Studiengangskonzept orientiert sich an (fachlichen und überfachlichen) Qualifikations-

zielen, die dem entsprechenden Abschluss adäquat sind. Die Qualifikationsziele des bean-

tragten Studiengangskonzeptes beziehen sich in einer angemessenen Weise auf eine wis-

senschaftliche Befähigung der Absolventen sowie auf die Befähigung, eine qualifizierte Er-

werbstätigkeit aufzunehmen. Durch die in den Modulen aufgeführten Inhalte erfahren die 

Studierenden eine theoretisch fundierte sportwissenschaftliche Ausbildung, so dass sie als 

Absolventen die grundlegenden Fakten, Konzepte und Methoden ihres Faches beherrschen 

und für die Lösung neuer Problemstellungen anwenden können. Die verschiedenen Lehr-

formen gewährleisten, dass sie ihre Ideen, Ansätze und Lösungen schriftlich und mündlich 

verständlich darstellen können. 

Die Qualifikationsziele beziehen sich außerdem in einer angemessenen Weise auf die Befä-

higung der Absolventen zum zivilgesellschaftlichen Engagement (Democratic Citizenship) 

und auf die Persönlichkeitsentwicklung der Absolventen. Durch die vielfältigen Kombinations- 

und Wahlmöglichkeiten mit den Gesellschaftswissenschaften ist der Erwerb von fachlichen 

und fachübergreifenden Kompetenzen, einschließlich Schlüssel-, Gender- und Diversity-

Kompetenzen sowie der Kompetenz zum zivilgesellschaftlichen Engagement gewährleistet. 

Im Studiengang Master of Arts Sportmanagement sollen die fachlichen, sozialen und persön-

lichen Fähigkeiten vermittelt werden, um Fragen und Probleme im Schnittstellenbereich von 

Sportwissenschaft und Rechts- und Wirtschaftswissenschaften angemessen zu analysieren 

und zu lösen. Kernkompetenz ist die Fähigkeit zur Integration sportwissenschaftlichem und 

rechts-/wirtschaftswissenschaftlichem Wissen. Das Studium befähigt die Studierenden zu 

eigenständigem, theoriegeleitetem und zielorientiertem Finden von adäquaten Problemlö-

sungen für wissenschaftliche sowie praxisbezogene Fragestellungen und befördert die Be-

reitschaft zur Reflexion sowie zur Kritikfähigkeit.  

 

2.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem   

(Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.2 ist zum Teil erfüllt. 

2.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 

Hochschulabschlüsse 

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.2.1. 

2.2.2 Erfüllung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.2.2. 
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2.2.3 Erfüllung landesspezifischer Strukturvorgaben 

-entfällt- 

2.2.4 Erfüllung weiterer Anforderungen 

-entfällt- 

 

2.3 Studiengangskonzept   

(Kriterium 2.3, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.3 ist erfüllt.  

Das Studienangebot richtet sich an Personen mit einem Abschluss Bachelor of Arts oder 

Bachelor of Science mit einem Schwerpunkt in bzw. hohen Anteil an Sportwissenschaft. TU-

intern handelt es sich um den Joint Bachelor of Arts mit dem Fach Sportwissenschaft. Inhalt-

lich richtet sich das Studienangebot an Personen, die a) eine hohe Affinität zu dem Thema 

bzw. dem Berufsfeld Sportmanagement aufweisen und b) an einer interdisziplinären wissen-

schaftlichen Perspektive interessiert sind. Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung 

von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen. Es umfasst den Erwerb von fachlichen, 

methodischen und generischen (fachübergreifenden) Kompetenzen. Er vermittelt  

 vertiefte Kenntnisse von Fragestellungen, Theorien und Methoden der Sportwissen-

schaft, Psychologie und der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 

 die Fähigkeit zur Beurteilung und Anwendung von Forschung und Forschungsergeb-

nissen im Schnittstellenbereich von Sportwissenschaft, Psychologie sowie Rechts- 

und Wirtschaftswissenschaften 

 die Fähigkeit zur berufsfeldspezifischen und anforderungsadäquaten Anwendung und 

Vermittlung erworbenen Wissens, 

Das Studiengangskonzept ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig in Hinblick 

auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. 

Das obligatorische Praktikum wird so ausgestaltet, dass ECTS-Punkte erworben werden 

können. D.h. die Praxisanteile werden von der Hochschule qualitätsgesichert, betreut, inhalt-

lich bestimmt und geprüft. Im Studiengangskonzept sind die Zugangsvoraussetzungen und 

gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren festgelegt.  

Es wird empfohlen, das Thema Eventmanagement stärker im Curriculum zu etablieren. Das 

Thema „Marketing“ könnte erweitert werden: Momentan wird es in einem Modul zusammen 

mit Personalmanagement angeboten. Es wird empfohlen, diese Inhalte zu trennen.  

Die Gutachter stellen fest, dass keine Berufsfelder definiert werden, sondern nur vage und 

offene Anforderungen. Es wird empfohlen, die Formulierung des Studiengangprofils in den 

Kurzbeschreibungen (S. 27f) sowie im Diploma Supplement stärker zu konkretisieren. Es 

sollten nicht nur Anforderungen benannt werden, sondern exemplarisch auch Berufsfelder. 

Es wurden verbindliche Regelungen für die Anerkennung von an anderen Hochschulen und 

außerhochschulisch erbrachte Leistungen getroffen, ggf. gemäß der Lissabon Konvention (s. 

ausführliche Beschreibungen in Kapitel 1.2). 

siehe auch Kapitel 1.3. 
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2.4 Studierbarkeit   

(Kriterium 2.4, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.4. 

 

2.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.5 ist zum Teil erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.5. 

 

2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  

(Kriterium 2.6, Drs. AR 25/2012) 

-entfällt- 

 

2.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.7. 

 

2.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.8 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.8. 

 

2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung   

(Kriterium 2.9, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.9. 

 

2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch   

(Kriterium 2.10, Drs. AR 25/2012) 

-entfällt- 
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2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit   

(Kriterium 2.11, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.11. 

 

2.12 Zusammenfassende Bewertung 

Die Gutachter bewerten den Studiengang konzeptionell insgesamt als gelungen. Hervorzu-

heben sind die insgesamt sehr gut entwickelten Studienorganisation und die umfangreichen 

Betreuungs- und Beratungsangebote, welche die Studierbarkeit verbessern. Die Gutachter 

begrüßen die Bemühungen, Ergebnisse des Qualitätsmanagements zeitnah aufzugreifen 

und zur systematischen Weiterentwicklung des Studiengangs zu nutzen. Die Berechnung 

des studentischen Workload wird im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation jedes Se-

mester überprüft. Nach Aussage der Studierenden trägt dies zu realistischen Berechnungen 

bei. Die Studierenden werden sehr gut und ausführlich beraten. Vorbildlich sind die umfas-

senden Konzepte der Hochschule für die Herstellung von Chancengleichheit von Frau und 

Mann und die Umsetzung der Diskriminierungsverbote. Verbesserungsbedarf sehen die 

Gutachter vor allem in der Darstellung der Qualifikationsziele. Des Weiteren sollte die Kon-

sekutivität des Studiengangs überdacht werden und eine evtl. fokussiertere Ausrichtung bzw. 

Abgrenzung gewählt werden. 
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3 Studiengang „Sportwissenschaft und Informatik“ 

3.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes   

(Kriterium 2.1, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt.  

Für den Studiengang Sportwissenschaft und Informatik sind (fachliche und überfachliche) 

Qualifikationsziele formuliert wurden (vgl. Studienordnung, Band 2 der Dokumentation), die 

dem Abschluss entsprechen, und welche die vier Aspekte des Kriteriums 2.1, Drs. AR 

85/2010 berücksichtigen (auf S. 30 des Akkreditierungsantrags findet sich die Liste der Qua-

lifikationsziele). 

Die Qualifikationsziele des beantragten Studiengangskonzeptes beziehen sich in einer an-

gemessenen Weise auf eine wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung der Absolven-

ten sowie auf die Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Im Studien-

gang Sportwissenschaft und Informatik sollen die fachlichen, sozialen und persönlichen Fä-

higkeiten vermittelt werden, um die Fragen und Probleme im Schnittstellenbereich von 

Sportwissenschaft und Informatik angemessen zu analysieren und zu lösen. Kernkompetenz 

ist die Fähigkeit zur Integration von sportwissenschaftlichem und informatischem Wissen. 

Einerseits soll bestehendes Wissen zur Lösung herangezogen und integriert werden können, 

andererseits soll neues Wissen generiert werden. 

Die Qualifikationsziele beziehen sich außerdem in einer angemessenen Weise auf die Befä-

higung der Absolventen zum zivilgesellschaftlichen Engagement (Democratic Citizenship). 

Es für die Gutachter nicht sichtbar, dass sich die Qualifikationsziele des Studiengangs hin-

reichend auf die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden beziehen, worin sie einen 

Mangel sehen. Persönlichkeitsentwicklung erschöpft sich nicht in Teamarbeit und der Mög-

lichkeit, aus dem Studium Generale Lehrveranstaltungen auswählen zu können. Das diesbe-

zügliche Konzept ist deutlicher herauszuarbeiten. 

 

3.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem   

(Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.2 ist zum Teil erfüllt. 

3.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-

schlüsse 

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.2.1. 

3.2.2 Erfüllung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.2.2. 

3.2.3 Erfüllung landesspezifischer Strukturvorgaben 

-entfällt- 

3.2.4 Erfüllung weiterer Anforderungen 

-entfällt- 
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3.3 Studiengangskonzept   

(Kriterium 2.3, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.3 ist erfüllt.  

Das Studienangebot treibt eine Vernetzung des Fachbereichs mit den technisch-ingenieur-

wissenschaftlichen Disziplinen voran und richtet sich erfahrungsgemäß an eine kleinere, 

aber im Berufsfeld sehr erfolgreiche Anzahl von Studieninteressierten. Die Bewerber-

Zielgruppe bilden Studierende der Sportwissenschaft bzw. Informatik (Bachelor-Abschluss 

oder vergleichbare Qualifikation), die an der interdisziplinären Schnittstelle von Sportwissen-

schaft und Informatik ein berufliches Betätigungsfeld suchen. Die ersten Absolventen im 

B.Sc. Studiengang „Sportwissenschaft und Informatik“ werden für das Sommersemester 

2012 erwartet, so dass mit dem M.Sc.-Studiengang ab dem Wintersemester 2012/13 ein 

adäquater Anschluss-Studiengang geschaffen bzw. angeboten wird. Im Studiengangskon-

zept sind die Zugangsvoraussetzungen und ein adäquates Auswahlverfahren festgelegt. 

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem 

Wissen. Es umfasst den Erwerb von fachlichen, methodischen und generischen (fachüber-

greifenden) Kompetenzen. Im Rahmen des Masters of Science Sportwissenschaft und In-

formatik werden die fachlichen, sozialen und persönlichen Fähigkeiten vermittelt, um die 

Fragen und Probleme im Schnittstellenbereich von Sportwissenschaft und Informatik ange-

messen zu analysieren und zu lösen. Kernkompetenz ist die Fähigkeit zur Integration von 

sportwissenschaftlichem und informatischem Wissen. Das Curriculum baut sich aus drei 

Säulen zusammen: Informatik, Sportwissenschaft und integrative Veranstaltungen. Die vor-

handenen Praxisanteile (Praktikum) werden so ausgestaltet, dass ECTS-Punkte erworben 

werden können. Sie werden von der Hochschule qualitätsgesichert, betreut, inhaltlich be-

stimmt und geprüft.  

Die Gutachter stellen fest, dass keine Berufsfelder definiert werden, sondern nur vage und 

offene Anforderungen. Es wird empfohlen, die Formulierung des Studiengangprofils in den 

Kurzbeschreibungen (S. 27f) sowie im Diploma Supplement stärker zu konkretisieren. Es 

sollten nicht nur Anforderungen benannt werden, sondern exemplarisch auch Berufsfelder.  

Die Gutachter konstatieren, dass das Studiengangskonzept im Großen und Ganzen in der 

Kombination der einzelnen Module stimmig in Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele auf-

gebaut ist und adäquate Lehr- und Lernformen genutzt werden. Im Antrag sind die interdis-

ziplinären Verknüpfungen zwischen Sportwissenschaft und Informatik allerdings nicht immer 

komplett ausformuliert. Teilweise werden sie nur angedeutet – hier empfiehlt sich die Wahl 

von schärferen Formulierungen, da diese Verknüpfungen besonders notwendig sind, insbe-

sondere weil eine Schnittstellenprofessur nicht vorgesehen ist. 

Es wurden gemäß der Lissabon Konvention verbindliche Regelungen für die Anerkennung 

von an anderen Hochschulen und außerhochschulisch erbrachte Leistungen getroffen (s. 

ausführliche Beschreibungen in Kapitel 1.2).  

 

3.4 Studierbarkeit   

(Kriterium 2.4, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.4. 
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3.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.5 ist zum Teil erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.5. 

 

3.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  

(Kriterium 2.6, Drs. AR 25/2012) 

-entfällt- 

 

3.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.7. 

 

3.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.8 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.8. 

 

3.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung   

(Kriterium 2.9, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.9. 

 

3.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch   

(Kriterium 2.10, Drs. AR 25/2012) 

-entfällt- 

 

3.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit   

(Kriterium 2.11, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt.  

s. allgemeine Beschreibungen, Kapitel 1.11. 

 

3.12 Zusammenfassende Bewertung 

Die Gutachter bewerten den Studiengang konzeptionell insgesamt als gelungen. Hervorzu-



TU Darmstadt, Fachbereich Humanwissenschaften 
Sportmanagement / Sportwissenschaft und Informatik  
Akkreditierungsbericht    

 

 17 

heben sind die insgesamt sehr gut entwickelten Studienorganisation und die umfangreichen 

Betreuungs- und Beratungsangebote, welche die Studierbarkeit verbessern. Die Gutachter 

begrüßen die Bemühungen, Ergebnisse des Qualitätsmanagements zeitnah aufzugreifen 

und zur systematischen Weiterentwicklung des Studiengangs zu nutzen. Die Berechnung 

des studentischen Workload wird im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation jedes Se-

mester überprüft. Nach Aussage der Studierenden trägt dies zu realistischen Berechnungen 

bei. Die Studierenden werden sehr gut und ausführlich beraten. Vorbildlich sind die umfas-

senden Konzepte der Hochschule für die Herstellung von Chancengleichheit von Frau und 

Mann und die Umsetzung der Diskriminierungsverbote. Verbesserungsbedarf sehen die 

Gutachter vor allem in der Darstellung der Qualifikationsziele, insbesondere bei den Mög-

lichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung. 
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Abschnitt II: Abschließendes Votum der Gutachter/-innen 

 

1 Allgemein 

1.1 Allgemeine Empfehlungen: 

 Es wurde festgestellt, dass die Mittel für den Bereich Sport seit der Einführung der 

leistungsorientierten Mittelvergabe (MIR-Modell) regressiv sind, einhergehend mit ei-

ner am Institut für Sportwissenschaft verbundenen Reduzierung der Zahl der Lehren-

den, hier insbesondere derjenigen mit Dauerstellen. Dem entgegen gerichtet ist die 

Bewerberzahl für die schon bestehenden Bachelorstudiengänge sowie die Zahl der 

Zulassungen in den letzten Jahren gestiegen. Um diesem Umstand Rechnung zu 

tragen wie auch demjenigen, dass die Etablierung von zwei neuen Studiengängen 

Anfangskosten mit sich bringt, wird der Hochschule empfohlen, die Mittel bzw. die 

jährliche Grundausstattung für die Lehreinheit anzupassen bzw. zu erhöhen. Um die 

sportwissenschaftlichen Aspekte der interdisziplinären Studiengänge stärker mit den 

Inhalten aus der Wirtschaftswissenschaft und der Informatik zu verknüpfen, wird die 

Schaffung einer akademischen Koordinationsstelle für die inhaltliche Integration emp-

fohlen. 

 Es wird empfohlen, die Formulierung der Studiengangprofile in den Kurzbeschrei-

bungen (S. 27f) sowie im Diploma Supplement stärker zu konkretisieren. Es sollten 

nicht nur Anforderungen benannt werden, sondern exemplarisch auch Berufsfelder. 

 

1.2 Allgemeine Auflagen: 

 Verschiedene Veranstaltungen sind in den Modulbeschreibungen ohne Bezug zu den 

Studiengängen ausgeführt. Die Modulbeschreibungen müssen überarbeitet werden – 

die Bezüge zu den Studiengängen müssen deutlicher herausgearbeitet werden. (Kri-

terium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

 Die Hochschule muss eine Person pro Modul als Modulverantwortliche(n) definieren 

Diese Festlegung von Modulverantwortlichen ist bisher ausgeblieben. In den Modul-

beschreibungen werden alle im jeweiligen Modul Lehrenden als Modulverantwortliche 

aufgeführt. Die Verantwortlichkeiten müssen hier geklärt sein. (Kriterium 2.2, Drs. AR 

25/2012) 

 Die Gutachter bitten entsprechend den KMK-Vorgaben die didaktischen Begründun-

gen für die Prüfung der Lehrveranstaltungen für jedes der betroffenen Module nach-

zureichen. Es muss sichergestellt sein, dass pro Semester maximal sieben Prüfun-

gen durchgeführt werden (Kriterium 2.5, Drs. AR 25/2012). 

 

2 Sportmanagement (Master of Arts) 

 

2.1 Empfehlung: 

 Es wird empfohlen, das Thema Eventmanagement stärker ins Curriculum zu etablie-

ren. Das Thema „Marketing“ könnte erweitert werden: Momentan wird es in einem 
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Modul zusammen mit Personalmanagement angeboten. Es wird empfohlen, diese 

Inhalte zu trennen.  

 

2.2 Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission (SAK) 

Die Gutachter empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Sportmanagement 

mit dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen sowie mit 

der folgenden Auflage für die Dauer von fünf Jahren zu beschließen. 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“. (Drs. AR 25/2012) 

 

2.3 Auflage: 

 Die Hochschule muss eine Darstellung vorlegen, die die Konsekutivität des Master-

studiengangs insbesondere im Hinblick auf den nicht-sportlichen Bereich sowie in 

Abgrenzung zum Bachelor beschreibt. (Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

 Das Profil des Studiengangs „Sportmanagement“ ist mit „forschungsorientiert“ nicht 

treffend beschrieben, es muss „anwendungsorientiert“ lauten. Es wird darum gebe-

ten, dieses zu ändern. (Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

 

3 Sportwissenschaft und Informatik (Master of Science) 

3.1 Empfehlung: 

 Im Antrag sind die interdisziplinären Verknüpfungen zwischen Sportwissenschaft und 

Informatik nicht immer komplett ausformuliert. Teilweise werden sie nur angedeutet – 

hier empfiehlt sich die Wahl von schärferen Formulierungen, da diese Verknüpfungen 

besonders notwendig sind, insbesondere weil eine Schnittstellenprofessur nicht vor-

gesehen ist. 

 

3.2 Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission (SAK) 

Die Gutachter empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Sportwissenschaft 

und Informatik mit dem Abschluss Master of Science mit den oben genannten allgemeinen 

Auflagen sowie mit der folgenden Auflage für die Dauer von fünf Jahren zu beschließen. 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“. (Drs. AR 25/2012) 

 

3.3 Auflage: 

 Es ist sicherzustellen, dass sich die Qualifikationsziele des Studiengangs hinreichend 

auf die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden beziehen. Das diesbezügliche 

Konzept muss deutlicher herausgearbeitet werden (Kriterium 2.1, Drs. AR 25/2012) 
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Abschnitt III: Weiterer Verlauf des Verfahrens 

 

1 Stellungnahme der Hochschule 
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2 SAK-Beschluss 

 

Die SAK nimmt die Stellungnahme der TU Darmstadt vom 7.3.2013 zustimmend zur Kennt-

nis. Die Stellungnahme weist die Erfüllung von vier Auflagen aus dem Bewertungsbericht 

nach.  

Allgemeine Auflagen: 

 Die Hochschule muss eine Person pro Modul als Modulverantwortliche(n) definieren 

Diese Festlegung von Modulverantwortlichen ist bisher ausgeblieben. In den Modul-

beschreibungen werden alle im jeweiligen Modul Lehrenden als Modulverantwortliche 

aufgeführt. Die Verantwortlichkeiten müssen hier geklärt sein (Kriterium 2.2, Drs. AR 

25/2012). 

 Entsprechend den KMK-Vorgaben sind die didaktischen Begründungen für die Prü-

fung der Lehrveranstaltungen für jedes der betroffenen Module nachzureichen. Zur 

Sicherung der Studierbarkeit ist festzulegen, dass pro Semester nicht mehr als sechs 

Modulprüfungen durchgeführt werden. Eventuelle Ausnahmen hiervon sind insbe-

sondere vor dem Hintergrund, dass bisher bis zu neun Prüfungen pro Semester 

durchgeführt werden, zu begründen (Kriterium 2.5, Drs. AR 25/2012). 
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Sportmanagement (Master of Arts) 

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission (SAK) 

Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Sportmanagement mit dem Ab-

schluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die Dauer von fünf 

Jahren. 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Drs. AR 25/2012). 

 

Sportwissenschaft und Informatik (Master of Science) 

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission (SAK) 

Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Sportwissenschaft und Informatik 

mit dem Abschluss Master of Science mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die 

Dauer von fünf Jahren.  

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Drs. AR 25/2012). 

 

 

 


